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– Erklärungen 
  

Erklärung Ungarns 

Ungarn stimmt dem Ziel zu, die Rechtsstaatlichkeit weiterhin zu verteidigen sowie unsere 

Demokratie in der gesamten Union zu schützen und zu stärken und unsere gemeinsamen 

europäischen Werte zu verteidigen. 

Dennoch betonen wir im Einklang mit dem langjährigen politischen und rechtlichen Standpunkt 

Ungarns, dass ein Instrument die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit nur dann unterstützen kann, wenn 

es sich ordnungsgemäß auf die Verträge stützt und im Einklang mit den entsprechenden 

Bestimmungen des Unionsrechts angewandt wird. Die Anwendung der bestehenden Instrumente 

darf nicht zu zweierlei Maßstäben führen und sollte den Grundsätzen der begrenzten 

Einzelermächtigung, der Gleichbehandlung und des gegenseitigen Vertrauens sowie den 

Verfassungssystemen, dem rechtlichen Erbe und der nationalen Identität der Mitgliedstaaten wie in 

den Verträgen vorgesehen gebührend Rechnung tragen. 

Der Wert der Rechtsstaatlichkeit sollte nicht dazu benutzt werden, politischen Druck in einer Weise 

auszuüben, die nicht den grundlegenden Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit selbst entspricht. 
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Erklärung Polens 

Polen stimmt dem Ziel zu, die Rechtsstaatlichkeit weiterhin zu verteidigen sowie unsere 

Demokratie in der gesamten Union zu schützen und zu stärken und unsere gemeinsamen 

europäischen Werte zu verteidigen. 

Dennoch betonen wir im Einklang mit dem langjährigen politischen und rechtlichen Standpunkt 

Polens, dass ein Instrument die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit nur dann unterstützen kann, wenn 

es sich ordnungsgemäß auf die Verträge stützt und im Einklang mit den entsprechenden 

Bestimmungen des Unionsrechts angewandt wird. Die Anwendung der bestehenden Instrumente 

darf nicht zu zweierlei Maßstäben führen und sollte den Grundsätzen der begrenzten 

Einzelermächtigung, der Gleichbehandlung und des gegenseitigen Vertrauens sowie den 

Verfassungssystemen, dem rechtlichen Erbe und der nationalen Identität der Mitgliedstaaten wie in 

den Verträgen vorgesehen gebührend Rechnung tragen. 

Der Wert der Rechtsstaatlichkeit sollte nicht dazu benutzt werden, politischen Druck in einer Weise 

auszuüben, die nicht den grundlegenden Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit selbst entspricht. 
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